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werden wird, daß die Gefahr der Verletzung, Gesund
heitsschädigung oder Tierquälerei soweit wie möglich 
ausgeschaltet wird.

Artikel ѴІІІ
Maßnahmen, die von den Vertragsparteien zu treffen sind

1. Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen zum 
Vollzug dieses Übereinkommens und zur Verhinderung 
eines unter Verletzung dieses Übereinkommens stattfin
denden Handels mit Exemplaren. Dazu gehören Maßnah
men, die
a) den Handel mit derartigen Exemplaren oder ihren Be

sitz oder beides ahnden;
b) die Einziehung derartiger Exemplare oder ihre Rück

sendung an den Ausfuhrstaat vorsehen.
2. Zusätzlich zu den nach Abs. 1 getroffenen Maßnahmen 

kann eine Vertragspartei, wenn sie es für notwendig er
achtet, ein innerstaatliches Verfahren zum Ersatz von Auf
wendungen vorsehen, die ihr infolge der Einziehung eines 
Exemplars entstanden sind, das unter Verletzung der in 
Anwendung dieses Übereinkommens getroffenen Maßnah
men gehandelt wurde.

3. Soweit wie möglich sorgen die Vertragsparteien dafür, 
daß die Abwicklung der für den Handel mit Exemplaren 
erforderlichen Förmlichkeiten in kürzester Frist erfolgt. 
Um dies zu erleichtern, können die Vertragsparteien Aus
gangs- und Eingangsstelle bestimmen, in denen die Exem
plare zur Abfertigung zu stellen sind. Die Vertragsparteien 
sorgen ferner dafür, daß alle lebenden Exemplare während 
der Durchfuhr, der Lagerung oder des Transports in an
gemessener Weise betreut werden, so daß die Gefahr der 
Verletzung, Gesundheitsschädigung oder Tierquälerei so
weit wie möglich ausgeschaltet wird.

4. Wird ein lebendes Exemplar auf Grund der im Abs. 1 ge
nannten Maßnahmen eingezogen,
a) so wird es einer Vollzugsbehörde des Staates, in dem 

die Einziehung erfolgte, übergeben;
b) so schickt die Vollzugsbehörde das Exemplar nach An

hören des Ausfuhrstaates auf dessen Kosten an ihn 
zurück oder bringt es in ein Schutzzentrum oder an 
einen anderen Ort, der ihr geeignet und mit den Zwek- 
ken dieses Übereinkommens vereinbar erscheint, und

c) so kann die Vollzugsbehörde zur Erleichterung der un
ter- Buchst, b) vorgesehenen Entscheidung, der Wahl 
eines Schutzzentrums oder eines sonstigen Ortes den 
Rat einer wissenschaftlichen Behörde einholen oder, 
wenn sie es für wünschenswert hält, das Sekretariat

» konsultieren.
5. Ein Schutzzentrum im Sinne von Abs. 4 ist eine von einer 

Vollzugsbehörde bestimmte Einrichtung, die sich um das 
Wohl lebender Exemplare, insbesondere solcher, die ein
gezogen worden sind, kümmert.

6. Jede Vertragspartei führt Verzeichnisse über den Handel 
mit Exemplaren der in den Anhängen I, II und III aufge
führten Arten, die folgendes zu enthalten haben:
a) die Namen und Anschriften der Exporteure und der 

Importeure und
b) die Zahl und Art der erteilten Genehmigungen und Be

scheinigungen, die Staaten, mit denen ein derartiger 
Handel stattgefunden hat, die Zahlen oder Mengen und 
Arten der Exemplare, die Namen der in den Anhän
gen I, II und III aufgeführten Arten und gegebenenfalls 
die Größe und das Geschlecht der betreffenden Exem
plare.

7. Jede Vertragspartei verfaßt periodisch Berichte darüber, 
wie sie dieses Übereinkommen vollzieht, und übermittelt 
dem Sekretariat
a) jährlich einen Bericht mit einer Zusammenfassung der 

im Abs. 6 Buchst, b) vorgesehenen Daten und

b) alle zwei Jahre einen Bericht über die Maßnahmen, die 
zum Vollzug dieses Übereinkommens durch den Erlaß 
von Gesetzen und Verordnungen sowie im Bereich der 
Verwaltung getroffen worden sind.

8. Die im Abs. 7 genannten Informationen werden der All
gemeinheit zugänglich gemacht, soweit das nicht mit den 
Rechtsvorschriften der betreffenden Vertragspartei unver
einbar ist.

Artikel IX
Vollzugsbehörden und wissenschaftliche Behörden

1. Jede Vertragspartei bestimmt für die Zwecke dieses Über
einkommens'
a) eine oder mehrere Vollzugsbehörden, die für die Er

teilung von Genehmigungen oder Bescheinigungen im 
Namen dieser Vertragspartei zuständig sind, und

b) eine oder mehrere wissenschaftliche Behörden.
2. Jeder Staat teilt der Depositärregierung im Zeitpunkt der 

Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmi- 
gungs- oder Beitrittsurkunde den Namen und die An
schrift der Vollzugsbehörde mit, die ermächtigt ist, mit an
deren Vertragsparteien und mit dem Sekretariat zu ver
kehren.

3. Jede Änderung einer nach diesem Artikel erfolgten Be
stimmung oder Ermächtigung wird von der betreffenden 
Vertragspartei dem Sekretariat zur Übermittlung an alle 
anderen Vertragsparteien mitgeteilt.

4. Jede im Abs. 2 genannte Vollzugsbehörde übermittelt dem 
Sekretariat oder der Vollzugsbehörde einer anderen Ver
tragspartei auf Ersuchen einen Abdruck der Dienststempel, 
Dienstsiegel oder des sonstigen Geräts, das sie verwendet, 
um Genehmigungen oder Bescheinigungen rechtswirksam 
auszustellen.

Artikel X
Handel mit Staaten, die nicht Vertragsparteien sind

Bei der Ausfuhr oder Wiederausfuhr in einen Staat oder 
bei der Einfuhr aus einem Staat, der nicht Vertragspartei ist, 
können die Vertragsparteien anstelle der in diesem Überein
kommen vorgeschriebenen Genehmigung oder Bescheinigung 
ein vergleichbares Dokument annehmen, das von den zustän
digen Behörden dieses Staates ausgestellt ist und den Erfor
dernissen dieses Übereinkommens für die Erteilung von Ge
nehmigungen und Bescheinigungen im wesentlichen ent
spricht.

Artikel XI 
Konferenz der Vertragsparteien

1. Das Sekretariat beruft spätestens zwei Jahre nach Inkraft
treten dieses Übereinkommens eine Tagung der Konferenz 
der Vertragsparteien ein.

2. In der Folge wird das Sekretariat, wenn die Konferenz 
nichts anderes beschließt, mindestens alle zwei Jahre 
ordentliche Tagungen und auf schriftliches Ersuchen von 
mindestens einem Drittel der Vertragsparteien jederzeit 
außerordentliche Tagungen einberufen.

3. Auf ordentlichen oder außerordentlichen Tagungen über
prüfen die Vertragsparteien den Vollzug dieses Überein
kommens und können
a) alle etwa erforderlichen Vorkehrungen treffen, um dem 

Sekretariat die Durchführung seiner Aufgaben zu er
möglichen;

b) nach Artikel XV Änderungen der Anhänge I und II 
beraten und annehmen;

c) prüfen, welche Fortschritte in bezug auf die Wieder
vermehrung und Erhaltung der in den Anhängen I, 
II und III aufgeführten Arten erzielt worden sind;

d) Berichte des Sekretariats oder der Vertragsparteien 
entgegennehmen und prüfen;


